
 
PRESSEMITTEILUNG  

 
IN DEN INSOLVENZVERFAHREN ÜBER DIE VERMÖGEN DER  

 
GFE - GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG ERNEUERBARER 

ENERGIEN MBH  
 

SOWIE DER  
 

GFE PRODUCTION GMBH 
 

 

In den Insolvenzverfahren über die Vermögen der GFE – Gesellschaft zur Förderung 

erneuerbarer Energien mbH sowie der GFE Production GmbH fanden am 27.05.2011 die 

Gläubigerversammlungen in Nürnberg statt. Beide Unternehmen sind Teil der GFE-Gruppe 

gegen die die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth seit Ende letzten Jahres wegen des Ver-

dachts auf bandenmäßigen Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf von Blockheizkraft-

werken ermittelt. 

 

Nach Angaben der Kanzlei Raab & Kollegen hatten allein für die Versammlung der GFE 

mbH fast 400 Gläubiger ihre Teilnahme angekündigt. Vertreten waren rund 700 Gläubiger 

durch rund 130 Anwesende. Damit strömten mehr Gläubiger nach Nürnberg, als in manchem 

weit größerem Verfahren. Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Gläubiger, die teilweise 

erhebliche Summen in die von der GFE-Gruppe verkauften Blockheizkraftwerke investiert 

haben, verwundert dies jedoch nicht. Schließlich investierten viele Käufer ihre gesamten 

Ersparnisse oder nahmen sogar Kredite zur Finanzierung des Kaufs auf.  

 

In der Gläubigerversammlung berichteten die Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Hans Raab 

(GFE mbH) und Rechtsanwalt Jochen König (GFE Production) über den bisherigen Verlauf 

der Verfahren und gaben einen Ausblick auf die weitere Verfahrensabwicklung. Weitere 

Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben, da es sich im Falle des Insolvenzverfahrens um 

ein nicht-öffentliches Verfahren handelt.  

 

 

RAAB
KOLLEGEN

R  e  c  h  t  s  a  n  w  ä  l  t  e



 

 

Die Gläubigerversammlung dient grundsätzlich zur Information der Gläubiger sowie zur 

Beschlussfassung über wesentliche Weichenstellungen im Verfahren. Die Insolvenzordnung 

räumt den Gläubigern weitgehende Mitbestimmungsrechte ein, darunter die Entscheidung 

über die Beibehaltung des Insolvenzverwalters, die Führung von Rechtsstreiten oder die Art 

der Verwertung der vorhandenen Vermögenswerte.  

 

 

 

      Kontakt: 

&RAAB
KOLLEGEN

R  e  c  h  t  s  a  n  w  ä  l  t  e  Rechtsanwalt Hans Raab 

Büroanschrift: Moststraße 33 

Büroanschrift: 90762 Fürth 

Tel: 0911 766 750 

Fax: 0911 766 75 29 

E-Mail: gfe@rechtsanwalt-raab.de 
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